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§ 14
Verwirklichung der Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

(1) Die Verwirklichung der Freiheitsstrafe, der Haftstrafe und der Ar
beitserziehung ist einzutragen. Das gilt auch für die Realisierung der 
Geldstrafe.

(2) Die gerichtlich beschlossene Beendigung des Aufenthalts im Jugend
haus und die Entlassung aus dem Jugendhaus werden eingetragen.

§ 15
Nachträgliche Bildung einer Hauptstrafe

§ 16
Kassation und Wiederaufnahmeverfahren

Rechtskräftige Entscheidungen im oder nach einem Kassations- oder 
Wiederaufnahmeverfahren sind dem Strafregister mitzuteilen, soweit sie 
eine eintragungspflichtige Tatsache betreffen. Sie sind einzutragen, wenn 
eine eintragungspflichtige Entscheidung im Kassations- oder Wiederauf
nahmeverfahren aufgehoben oder geändert wurde.

§ 17
Amnestie- und Gnadenentscheidungen

Amnestie- und Gnadenentscheidungen sind eintragungspflichtig, wenn 
durch sie eine im Strafregister eingetragene Entscheidung abgeändert 
wurde.

§ 18
Sonstige Entscheidungen der Rechtspflegeorgane

§ 19
Entmündigungen

§ 20
Suchvermerke und Steckbriefnachrichten

K a p i t e l  I I I

Mitteilungen an das Strafregister
§ 21

Mitteilungspflicht
(1) Jede eintragungspflichtige Entscheidung ist dem Strafregister und 

dem für den Wohnsitz des Betroffenen zuständigen Volkspolizei-Kreisamt 
durch das Rechtspflegeorgan mitzuteilen, das die Entscheidung getroffen 
hat. Die Mitteilung hat die vollständige Entscheidung der Rechtspflege
organe zu umfassen.
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